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Mobiles Arbeiten vom Ausland aus möglich -  

Steuerliche Konsequenzen bedenken! 

 

In Deutschland gilt der Grundsatz: Wer im Inland Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, ist mit seinem Welteinkommen in 
Deutschland steuerpflichtig; die tatsächliche Besteuerung aus-
ländischer Einkünfte richtet sich jedoch nach den einschlägigen 
Doppelbesteuerungsabkommen (Freistellung oder Anrechnung). 

Schwierig wird es, wenn man seine Arbeit in Deutschland be-

hält, aber ganz ins Ausland zieht. In gewissen Positionen lässt 
sich die meiste Arbeit selbst im sonnigen Süden erledigen und 
für ein paar Besprechungen reicht die Couch oder das Gäste-
zimmer beim Kollegen oder im Hotel.  

Für alles, was über übliche Urlaubsreisen hinaus geht, sollte ge-
plant werden, wer wann wie viel Homeoffice im Ausland machen 
darf. Bei langen und/oder wiederkehrenden Auslandsaufenthal-
ten kann vielleicht sogar die deutsche Lohnsteuer wegfallen. 
Arbeitgeber müssen jedoch vielleicht Lohnsteuer im Ausland 

entrichten! Wenn Mitarbeitende, die normalerweise im Ausland 
arbeiten und dort Steuern, ggf. Sozialabgaben zahlen, längere 
Zeit oder regelmäßig in Deutschland sind, z. B. im Rahmen ei-
nes Projekts, müssen diese evtl. in Deutschland angemeldet 
werden 
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